
März 05 

 
Wohnbauförderung 
„EIGENHEIMFÖRDERUNG“  

 ,am  

An das  
Amt der Steiermärkischen Landesregierung  
Abteilung Wohnbauförderung  
 
Dietrichsteinplatz 15  
8011 Graz   

GZ.: A15- 
Betr.: Vorpromesse/ 
          Darlehens-(Kredit- )zusage  
Bearbeiter:  
Telefon:  
Bankleitzahl:  

 
 
Wir sind grundsätzlich bereit, Herrn/Frau   
 

 

 
zur (teilweisen) Finanzierung des umseitig genannten Bauvorhabens ein Darlehen (einen Kredit)  
 
 
in Höhe von  € 

zu folgenden wesentlichen Bedingungen einzuräumen:  
 
a) Laufzeit:   

b) derzeitige Verzinsung (gemäß § 6 der Durchführungs-.  
    verordnung zum Steiermärkischen Wohnbauförderungs- 
    gesetz 1993; die Zinsenberechnung hat auf der Basis  
    30/360 zu erfolgen:   p.a. dec. 

c) Darlehens-(Kredit-)Konto-Nr.:   

d) halbjährliche Annuität:   

e) Datum der gänzlichen Zuzählung des Darlehens  
      (Kredites):   

f) Fälligkeit der ersten Rückzahlungsrate (mögliche 
    Termine 28.2. oder 31 .8., frühestens 6 Monate 
    Nach der gänzlichen Zuzählung):     
 
 
DIESES DARLEHEN (DIESER KREDIT) ENTSPRICHT IN VOLLEM UMFANG DEN BESTIMMUNGEN DES § 
5 ABS. 3 DES STEIERMÄRKISCHEN WOHNBAUFÖRDERUNGSGESETZES 1993 UND DES § 6 DER 
DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG ZU DIESEM GESETZ..  
 
 
Stampiglie und Fertigung des Geldinstitutes:  


